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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1992

Norm

AÜG §1

AÜG §3

Rechtssatz

Der Mangel einer direkten Beziehung zwischen dem Beschäftiger und dem Überlassenen hindert freilich nicht, daß der

Vertrag zwischen dem Überlasser und dem Beschäftiger sowohl für diesen wie für den überlassenen Arbeitnehmer zur

Grundlage von Schutzp7ichten zugunsten des jeweiligen Dritten wird. Daher tre9en den Arbeitnehmer

Verschwiegenheitsp7ichten und sonstige Sorgfaltsp7ichten sowie die Treuep7icht des Arbeitnehmers (auch)

gegenüber dem Überlasser.
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9 ObA 292/92
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